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BETREFF  Kontrolle gemäß Art. 58 Abs. 1 lit. b) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

i.V.m. § 42 Abs. 3 Postgesetz (PostG) 
 

HIER  Kontrollbericht zur Fragebogenkontrolle "Internationaler Datentransfer" 
 

BEZUG  1. Kontrollankündigung vom 27. September 2021                                                                                                                                                                     

2. Ihr Antwortschreiben (nebst Anlagen) vom 10. Dezember 2021                                                                        

3. Mein Schreiben vom 25. März 2022                                                                                                                                       

4. Ihr Antwortschreiben (nebst Anlagen) vom 29. April 2022                                                                                                                                                           

5. Ihr Schreiben vom 1. Juli 2022 im Nachgang zur Videokonferenz vom 27. Juni 2022 
 

 

Sehr geehrte , 

vom 27. September bis 10. Dezember 2021 habe ich eine Kontrolle im schriftlichen Verfah-

ren bei der Hermes Germany GmbH durchgeführt. 

Gegenstand meiner Kontrolle nach Art. 57 Abs. 1 lit. a) und h), Art. 58 Abs. 1 lit. b) DSGVO 

i.V.m. § 42 Abs. 3 PostG war der direkte internationale Datentransfer unter Berücksichti-

gung des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache  

C-311/18 „Schrems II“.  

Der Schwerpunkt lag dabei auf den von Ihnen gewählten Übermittlungsinstrumenten und 

den getroffenen Maßnahmen, mit denen ein angemessenes Schutzniveau für die übermit-

telten Daten nach Maßgabe des Kapitel V (Art. 44 ff.) DSGVO gewährleistet wird. Dies betraf 

insbesondere eine etwaige Verwendung von geeigneten Garantien nach Art. 46 DSGVO und 
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die ggf. zu ergreifenden zusätzlichen Maßnahmen, um die übermittelten Daten im Dritt-

land sowie während des entsprechenden Transfers angemessen zu schützen.  

Bei der Beantwortung des Fragebogens waren nur Verarbeitungen zu berücksichtigen, die 

nach § 42 Abs. 3 PostG meiner aufsichtsrechtlichen Zuständigkeit unterliegen, d.h. nur sol-

che, die mit der Erbringung von Postdienstleistungen in untrennbarem Zusammenhang 

stehen. Zudem umfasste die Kontrolle vorliegend ausschließlich direkte (intendierte) Da-

tenübermittlungen in Drittstaaten. 

Für die umfangreiche Beantwortung meines Fragebogens sowie die zielführende Klärung 

von Folgefragen im Nachgang danke ich Ihnen. 

Die Kontrolle hat keine datenschutzrechtlichen Defizite ergeben. 

Allerdings möchte ich aufgrund Ihrer Ausführungen zum Übermittlungsbegriff auf folgen-

den Aspekt noch einmal klarstellend eingehen: 

Nach den Vertragsbedingungen sowohl von  als auch von  werden von 

diesen Unternehmen (Unter-)Auftragsverarbeiter zur Erbringung von Supportdienstleis-

tungen eingesetzt, die außerhalb des EWR und somit in einem Drittland ansässig sind. Da-

her kann nicht komplett ausgeschlossen werden, dass zumindest im Rahmen von War-

tungs- und Supportdienstleistungen durch  und  in Einzelfällen auf die 

Cloud-Infrastruktur durch Personen zugegriffen wird, deren Aufenthaltsort nicht im EWR 

bzw. in einem potenziell unsicheren Drittland liegt.  

Zur Frage, ob in der vorliegenden Konstellation überhaupt eine Übermittlung von Daten in 

ein Drittland i.S.v. Art. 44 DSGVO vorliegt (vgl. Ihre Ausführungen unter C07), möchte ich 

auf das Folgende hinweisen: 
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 Daher stellt auch der Fernzugriff aus einem 

Drittland nach den EDSA-Empfehlungen 01/2020 (Rn. 13) eine Übermittlung personenbe-

zogener Daten nach Art. 44 DSGVO dar. 

Somit müssen die Anforderungen des Kapitel V DSGVO in der Auslegung durch das  

Schrems II Urteil eingehalten werden wie in den EDSA-Empfehlungen 01/2020 festgelegt. 

Dies ist vorliegend der Fall. Hermes hat geeignete Garantien nach Art. 46 Abs. 2 lit. c) 

DSGVO vorgewiesen, die mit zusätzlichen Maßnahmen i.S.d. EDSA Empfehlungen 01/2020 

abgesichert werden. Im Ergebnis ist diese Verarbeitung somit datenschutzrechtlich nicht 

zu beanstanden. 

Erlauben Sie mir abschließend noch den folgenden Hinweis: 

Der BfDI strebt ein modernes Informationsmanagement zwischen Bürger und Staat an, das 

eine Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen soll. In Verfolgung dieses Ziels werden Kon-

trollberichte im rechtlich zulässigen Rahmen veröffentlicht. Sofern die kontrollierte Stelle 

dies wünscht, wird auch deren Stellungnahme veröffentlicht. Sofern der Kontrollbericht 

Namen einzelner natürlicher Personen enthalten, werden diese vor Veröffentlichung ge-

schwärzt. Die Veröffentlichung erfolgt etwa einen Monat nach Übersendung des Kontroll-

berichts. 

Ich möchte Sie bitten mir mitzuteilen, ob Sie mit diesem Vorgehen einverstanden sind und 

ob es Passagen gibt, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse beinhalten und daher zu 

schwärzen sind. Ohne Ihre Einwilligung würde die Veröffentlichung sich auf den Hinweis 

beschränken, dass eine Kontrolle durchgeführt wurde, Details dazu aber mangels Einwilli-

gung nicht veröffentlicht werden. 
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Über eine eventuelle Pflicht zur Herausgabe nach den Regelungen des Informationsfrei-

heitsgesetzes des Bundes ist im Einzelfall gesondert zu entscheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

 
 

 


